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Chronique générale

Economie

Politique économique

Politique économique

Mit einer Motion forderte die Freiburger Ständerätin Johanna Gapany (fdp), dass der
Bund den Schutz von Cyberangriffen auf die KMU sowie auf die kantonalen und
kommunalen Verwaltungen ausdehnt. Nach Meinung der Freisinnigen verfüge nur der
Bund über die geeigneten Ressourcen und Kompetenzen, um diese kritischen
Infrastrukturen vor Angriffen aus dem Internet zu schützen. In der Wintersession 2021
überwies der Ständerat die Motion auf Antrag von Charles Juillard (mitte, JU)
stillschweigend an seine SiK zur Vorberatung. Entgegen der ablehnenden Haltung des
Bundesrates, der auf das Subsidiaritätsprinzip pochte und auf die bereits getroffenen
Massnahmen verwies, müsse vertieft geprüft werden, ob in diesem Bereich nicht besser
der Bund verstärkt eingreifen sollte, begründete der Jurassier seinen Ordnungsantrag. 1

MOTION
DATE: 07.12.2021
MARCO ACKERMANN

Die SiK-SR gab im Februar 2022 bekannt, die Motion Gapany (fdp, FR) zur Ausdehnung
des Schutzes vor Cyberangriffen auf KMUs sowie auf die kantonalen und kommunalen
Verwaltungen bis zum folgenden Quartal zu sistieren. Die Kommission wollte das
Anliegen zusammen mit zwei parlamentarischen Initiativen (21.507 und 21.495)
behandeln, welche ebenfalls das Thema Cybersicherheit betrafen. Zudem bat die
Kommission die Verwaltung darum, einen Bericht über die Handlungsspielräume des
Bundes in Sachen Erhöhung der Cybersicherheit für die Kantone, Gemeinden sowie
KMUs zu erarbeiten. Im Mai 2022 zog die Freiburger Ständerätin ihr Anliegen
schliesslich zurück. 2

MOTION
DATE: 11.05.2022
MARCO ACKERMANN

Im Januar 2023 befasste sich die WBK-NR mit einer parlamentarischen Initiative
Dandrès (sp, GE) zur Änderung des Zollgesetzes, wonach die Aufbewahrung von Waren
in Zollfreilagern nur noch während eines beschränkten Zeitraumes möglich sein soll.
Der Genfer Nationalrat wollte mit dieser Massnahme unterbinden, dass Zollfreilager als
Drehscheibe krimineller Organisationen und Machenschaften verwendet werden.
Insbesondere die Intransparenz der Lager – der Staat habe keine Kenntnis von den dort
eingelagerten Waren und die Lager seien analog zu Offshore-Zentren «äusserst
intransparente Safes» – begünstige Geldwäscherei. Zudem führe die Ausnahme vom
normalen Steuerregime zu mehr unerwünschten Spekulationen. 
Die Mehrheit der Kommission war mit 15 zu 9 Stimmen der Ansicht, dass der Initiative
keine Folge zu geben sei, da kein Handlungsbedarf bestehe, die Lagerdauer zu
beschränken. Die Intransparenzproblematik sei bereits mit einer
Inventarisierungspflicht für sensible Waren entschärft worden und weitere
Anpassungen zur Kontrolle von Zollfreilagern würden im Zuge der Totalrevision des
Zollgesetzes (BRG 22.058) folgen. Eine Minderheit Amoos (sp, VS), bestehend aus der SP
und den Grünen, wollte hingegen der Initiative Folge geben. Sie sah die Initiative als
geeignetes Mittel an, um Missbrauch, Steueroptimierungen und Geldwäscherei zu
verhindern sowie um das Image der Schweiz zu bewahren. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.01.2023
MARCO ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2023 gab der Nationalrat mit 121 zu 67 Stimmen der
parlamentarischen Initiative Dandrès (sp, GE) zur zeitlich beschränkten Aufbewahrung
von Waren in Zollfreilagern keine Folge. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der
SP und der Grünen unterlagen folglich mit ihrem Ansinnen, die Lagerdauer in
Zollfreilagern zu beschränken, um Offshore-Geschäfte einzudämmen. Die Mehrheit des
Rates war der Ansicht, dass die bestehenden Regelungen und Prozesse ausreichten, um
Missbrauch zu verhindern. Die Initiative war damit erledigt. 4

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.02.2023
MARCO ACKERMANN
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Concurrence

Im November 2021 gab der Bundesrat den Vorentwurf zur Teilrevision des
Kartellgesetzes (2022) in die Vernehmlassung. Nach dem Scheitern der letzten
umfassenden Teilrevision des Kartellgesetzes im Jahre 2014 – welche vor allem an der
geplanten umfassenden Institutionenreform sowie an der Ausgestaltung der
Bekämpfung unzulässiger Wettbewerbsabreden gescheitert war – wollte der Bundesrat
mit der vorliegenden Vorlage als Kernelement die Zusammenschlusskontrolle
modernisieren und dem internationalen Standard (SIEC-Test) anpassen. Letzterer
würde alle Zusammenschlüsse von Firmen, welche den Wettbewerb erheblich
einschränken, erfassen – und nicht nur jene Zusammenschlüsse mit einer
marktbeherrschenden Wirkung, wie dies der bisher angewandte qualifizierte
Marktbeherrschungstest zeigte. Weitere Bestandteile der Revision bildeten einige
Anpassungen im Kartellzivilrecht und im Widerspruchsverfahren. Diese zwei Elemente
seien in der gescheiterten Revision vom Parlament kaum diskutiert worden und würden
die Wirksamkeit und die Umsetzung des Kartellgesetzes verbessern, erklärte der
Bundesrat in seinem erläuternden Bericht. Ein angepasstes Kartellzivilrecht würde dazu
führen, dass zivilrechtliche Klageerhebungen attraktiver würden und betroffene
Endkundinnen und -kunden bei unzulässigen Wettbewerbseinschränkungen eher von
Verwaltungsverfahren absehen würden, die keine Möglichkeiten für die
Geltendmachung finanzieller Ansprüche böten. Das bestehende
Widerspruchsverfahren, wonach Unternehmen ihre geplanten Verhaltensweisen auf
kartellrechtliche Konsequenzen prüfen lassen können, soll in der Ausgestaltung
verbessert werden. Die Vorlage beinhaltete zudem Umsetzungsvorschläge zu zwei
angenommenen Motionen Français (fdp, VD; Mo. 18.4282) und Fournier (cvp, VS; Mo.
16.4094). Die Motion Français forderte die zusätzliche Anerkennung von quantitativen
Kriterien bei der Prüfung der Unzulässigkeit von Abreden zwischen Konkurrenten. Die
Motion Fournier verlangte die Aufnahme von gesetzlichen Fristen für kartellrechtliche
Prozesse und eine gesetzliche Entschädigung der Parteien für die Kosten der
Verwaltungsverfahren. Die Vernehmlassung dauert bis Mitte März 2022. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.11.2021
MARCO ACKERMANN

Im Dezember 2022 stand im Nationalrat eine Motion der WAK-NR zu einer
Untersuchung von Wettbewerbsproblemen bei Brenn- und Treibstoffen auf der
Traktandenliste. Die Kommissionsmehrheit argumentierte, dass seit dem russischen
Angriffskrieg auf die Ukraine die Energiepreise – vor allem bei Öl und Gas sowie deren
Derivaten – stark angestiegen seien. Dies sei zwar einerseits angesichts der
schwierigeren Umstände verständlich, allerdings habe sich etwa der Preis von Benzin
und Diesel vom Erdölpreis abgekoppelt, was Fragen aufwerfe. Das WBF solle deshalb
analog zu Nachbarländern wie Deutschland oder Österreich die WEKO und den
Preisüberwacher damit beauftragen, diesbezüglich Untersuchungen – namentlich in
den Bereichen der unzulässigen Wettbewerbsabreden, dem Missbrauch der relativen
Marktmacht sowie dem sogenannten Schweiz-Zuschlag – durchzuführen. Die
Gewinnmargen der fossilen Händler hätten auch im Lichte der Kaufkraftdebatte an
Bedeutung gewonnen, so die Kommission in ihrer Begründung. Während eine Mehrheit
der Kommission in diesem strategischen Sektor einen «Konkurrenzmangel» vermutete,
wie Kommissionsprecherin Sophie Michaud Gigon (gp, VD) erklärte, verneinte die
Minderheit dies. Olivier Feller (fdp, VD) mahnte denn auch davor, der WEKO den
entsprechenden Auftrag zu erteilen, da diese als unabhängige Institution agieren solle
und derzeit auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine Wettbewerbsverzerrung
vorlägen. Des Weiteren sei der Preisüberwacher bereits aktiv geworden. Auch
Bundesrat Guy Parmelin war im Rat davon überzeugt, dass die Aufsichtsbehörden ihre
Aufsichtsarbeiten unabhängig und sorgfältig wahrnehmen würden und eine Intervention
vonseiten seines Departements nicht angezeigt sei. Mit 106 zu 81 Stimmen bei 2
Enthaltungen nahm der Nationalrat die Motion dennoch an. Als Zweitrat wird sich der
Ständerat mit der Motion beschäftigen. 6

MOTION
DATE: 14.12.2022
MARCO ACKERMANN

Im April 2023 veröffentlichte der Preisüberwacher eine Analyse zur Entwicklung der
Margen von Raffinerien und Tankstellen im Zuge der gestiegenen Energiepreise im
ersten Halbjahr 2022. In den Medien war die Vermutung geäussert worden, dass sich
die Treibstoffpreise von den Rohölpreisen abgekoppelt hätten, weshalb sich der
Preisüberwacher des Marktes annahm. Insbesondere die im Frühjahr 2023 publizierten
hohen Gewinne der weltgrössten Ölunternehmen liessen die Vermutung aufkommen,
dass Händler und Lieferanten das verringerte Angebot an fossilen Energieträgern
aufgrund des Ukraine-Kriegs in ungerechtfertigter Weise ausgenutzt hätten. In einem

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 27.04.2023
MARCO ACKERMANN
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vorläufigen Fazit kam der Preisüberwacher zum Schluss, dass sich die gestiegenen
Treibstoffpreise «nicht vollumfänglich» mit den höheren Preisen für Rohöl erklären
liessen. Die höheren Margen der Raffinerien könnten «mindestens» einen Teil der
damals hohen Preise an der Zapfsäule erklären. Ob auch die Tankstellen systematisch
höhere Margen erzielt hätten, konnte Preisüberwacher Stefan Meierhans nicht
abschliessend feststellen, da die Datenlage dazu nicht ausreichend vorhanden war. Er
konnte jedoch erkennen, dass Tankstellenbetreiber beim Anstieg der Rohstoffpreise
ihre Benzin- und Dieselpreise rasch erhöht, Preissenkungen aber nur zögerlich an ihre
Endkundinnen und Endkunden weitergegeben hatten. 7

Im Mai 2023 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zur Teilrevision des
Kartellgesetzes. Mit der Vorlage wollte die Landesregierung die Wirksamkeit des
Kartellgesetzes verbessern, indem erstens die Zusammenschlusskontrolle als
Kernelement der Revision modernisiert, zweitens das Kartellzivilrecht gestärkt und
drittens eine Verbesserung im Widerspruchsverfahren vorgenommen werden. Mit der
Revision sollten schliesslich drei Motionen (Fournier (cvp, VS; Mo. 16.4094), Français
(fdp, VD; Mo. 18.4282), Wicki (fdp, NW; Mo. 21.4189)) umgesetzt werden. In der
Vernehmlassung, welche von November 2021 bis März 2022 stattgefunden hatte, waren
79 Stellungnahmen eingegangen. Eine Mehrheit habe die Vorlage in ihren Grundzügen
begrüsst, konstatierte der Bundesrat. Klare Ablehnung hatten neun Teilnehmende
geäussert, darunter die FDP und der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Beide
forderten die Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat. Sie verlangten
weitreichendere Reformen, insbesondere im Bereich der Institutionen, sowie die
Berücksichtigung von Compliance-Programmen. Es sollten nicht nur die
unumstrittenen Anpassungen vorgenommen werden, vielmehr sollte eine Arbeitsgruppe
zur Ausarbeitung einer neuen, umfassenderen Revisionsvorlage eingesetzt werden. Der
Bundesrat gab indes bekannt, die geforderte Reform der WEKO, wie sie auch von
anderen Vernehmlassungsteilnehmenden gefordert worden war, in einer separaten
Vorlage anzugehen. In der letzten Vorlage zur Revision des Kartellgesetzes aus dem Jahr
2012 sei eine solche zwar auch vorgesehen, jedoch stark umstritten gewesen und habe
deshalb zum Absturz der gesamten Revision beigetragen.

Inhaltlich sah der Bundesrat in einem ersten Teil zur Modernisierung der
schweizerischen Zusammenschlusskontrolle eine Angleichung an internationale
Standards vor. Statt des bisherigen qualifizierten Marktbeherrschungstests sollte neu
der «Significant Impediment to Effective Competition Test (SIEC-Test)» Anwendung
finden, wie er auch in der EU Standard ist. Auch dieser Test soll bei einem
Zusammenschluss zweier Unternehmen den Wettbewerb auf dem Markt sicherstellen,
weist aber einerseits eine niedrigere Eingriffshürde auf als der in der Schweiz bisher
angewandte qualifizierte Marktbeherrschungstest und berücksichtigt andererseits neu
auch Effizienzgewinne von Zusammenschlüssen. Gleichzeitig sollten mit der Vorlage
administrative Prozesse, etwa zur Meldepflicht bei Zusammenschlüssen und für
Fristverlängerungen beim Prüfverfahren, geregelt werden. In der Vernehmlassung war
dieser Teil der Vorlage «wenig umstritten» ausgefallen, wie der Bundesrat festhielt.
Ablehnung hatte diese Anpassung in der Vernehmlassung durch die SVP erfahren,
jedoch vorerst ohne weitere Begründung. 
Mit dem zweiten Teil der Vorlage, der Stärkung des Kartellzivilrechts, sollte die
sogenannte Aktivlegitimation auf Konsumentinnen und Konsumenten sowie auf die
öffentliche Hand ausgeweitet werden. Sämtliche von einer Wettbewerbsbeschränkung
betroffenen Akteure sollen demnach auf Schadenersatz klagen dürfen, bisher konnten
eine solche Klage nur Betroffene vornehmen, die wegen der unzulässigen Handlung in
der Ausübung oder Aufnahme des Wettbewerbs behindert waren. Diese Massnahme
ermögliche eine «effektive Durchsetzung des Wettbewerbsrechts im Allgemeinen», wie
der Bundesrat in seiner Botschaft festhielt. Die Anpassung beinhaltete zudem die
Einführung neuer Regelungen zur Verjährungshemmung sowie zur Möglichkeit,
freiwillige Wiedergutmachungen nachträglich belastungsmindernd zu berücksichtigen.
Auch dieser Teil der Vorlage war in der Vernehmlassung «wenig umstritten». Kritik kam
aber auch hier wiederum von der SVP, die die «Gefahr eines prozessualen
Paradigmenwechsels und einer Ausweitung der Verbandsklage» befürchtete. 
Als drittes Element wollte der Bundesrat das sogenannte Widerspruchsverfahren
praxistauglicher ausgestalten, indem dessen gesetzliche Frist von fünf auf zwei Monate
verkürzt wird und das direkte Sanktionsrisiko bezüglich des gemeldeten Verhaltens für
die im Verdacht stehenden Unternehmen erlischt, sofern die WEKO nicht innert der
Widerspruchsfrist eine Untersuchung eröffnet. Dank des Widerspruchsverfahrens
können Unternehmen geplante Verhaltensweisen, die potenziell als
wettbewerbsrechtlich unzulässig eingestuft werden könnten, bereits im Voraus den

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.05.2023
MARCO ACKERMANN
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Wettbewerbsbehörden melden, wobei diese innert Widerspruchsfrist darauf reagieren
können. Während das Anliegen des Widerspruchsverfahrens in der Vernehmlassung als
unbestritten galt, monierten verschiedenste Teilnehmende, dass die konkret
vorgesehenen Anpassungen unzureichend seien. 
Zur Umsetzung der Motion Français sah der Bundesrat vor, erstens Vereinbarungen
über Arbeitsgemeinschaften grundsätzlich nicht als Wettbewerbsabrede zu
klassifizieren, zweitens bei einem Verfahren zur Beurteilung einer Abrede sowohl
qualitative als auch quantitative Aspekte zu berücksichtigen und drittens die
Möglichkeit zu schaffen, dass die WEKO bei einem leichten Verstoss von
wettbewerbsrechtlichen Normen auf eine Untersuchung im Sinne des
Opportunitätsprinzips verzichten kann. In der Vernehmlassung war vor allem die
Formulierung zur Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Kriterien zur
Beurteilung der Erheblichkeit kritisiert worden. Gemäss NZZ torpedierte vor allem auch
die WEKO selbst diese Anpassung, da sie mehr Aufwand und eine Schwächung der
Bekämpfung von Kartellen befürchtete. Andere Teilnehmende verlangten indes eine
Umsetzung, die sich stärker am Motionstext orientiert. Im Sinne der Umsetzung der
Motion Wicki sollten schliesslich auch Regeln zum Untersuchungsgrundsatz
aufgenommen werden. Auch diese Anpassung dürfte gemäss NZZ noch für Diskussionen
sorgen. Die Motion Fournier zog schliesslich weitere verfahrensrechtliche Anpassungen
zum Beispiel bezüglich Ordnungsfrist und Parteientschädigungen für die Kosten der
Verwaltungsverfahren mit sich. 8

Entgegen der Meinung des Nationalrats lehnte der Ständerat in der Sommersession
2023 eine Motion für eine Untersuchung von Wettbewerbsproblemen bei Brenn- und
Treibstoffen stillschweigend ab. Die vorberatende WAK-SR hatte bereits im März
desselben Jahres ihrem Rat einstimmig beantragt, das Anliegen ihrer
Schwesterkommission abzulehnen, da keine konkreten Hinweise auf unzulässige
Wettbewerbsbeschränkungen bestünden und sich die Preissituation erholt habe. Mit
der Ablehnung im Ständerat war die Motion erledigt. 9

MOTION
DATE: 15.06.2023
MARCO ACKERMANN

Droit des sociétés

Wie die jüngste Vergangenheit auch in der Schweiz (Swissair, UBS) drastisch vor Augen
geführt hat, können Managementfehler in privaten Unternehmen diese und manchmal
auch die öffentliche Hand riesige Beträge kosten. Strafrechtlich verfolgt wird nach
geltendem Recht nur die willentliche Schädigung eines Unternehmens, nicht aber
fahrlässiges Verhalten oder Unterlassen. Mit einer parlamentarischen Initiative
versuchte dies Nationalrat Jositsch (sp, ZH) zu ändern. Er schlug vor, dass auch
grobfahrlässiges Fehlverhalten von Managern strafrechtlich verfolgt werden kann. Auf
Antrag der Rechtskommission gab der Rat diesem nur von der SP, nicht aber von der GP
unterstützten Vorstoss keine Folge. 10

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.09.2009
HANS HIRTER

Le Conseil national a adopté le classement du postulat suite au rapport sur la
transparence dans le secteur des matières premières. 11

POSTULAT
DATE: 15.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Juni 2014 verkündete der Bundesrat, dass er mehr Transparenz im Schweizer
Rohstoffsektor wolle und entsprechende Bestimmungen in die Aktienrechtsrevision
einbauen werde, die er auf Ende Jahr in die Vernehmlassung zu schicken beabsichtigte.
Der bundesrätliche Bericht ging auf ein Postulat der Aussenpolitischen Kommission des
Nationalrats (APK-NR) und eine von insgesamt 17 Empfehlungen des Grundlagenberichts
Rohstoffe aus dem Jahr 2013 zurück. Im Bericht führte der Bundesrat aus, dass die
Schweiz als international führender Rohstoffhandelsplatz "eine besondere
Verantwortung" trage und mit einem Erlass von Transparenzbestimmungen zu
verantwortungsvollem Handeln innerhalb des Rohstoffsektors beitragen könne. Jedoch
dürfe, so der Bundesrat weiter, kein Wettbewerbsnachteil für Schweizer Unternehmen
entstehen, weshalb die Transparenzvorschriften multilateral abgestimmt zu sein hätten.
Entsprechend hielt der Bundesrat im Bericht fest, dass die im Rahmen der
Aktienrechtsrevision geplanten Vorschriften – analog zu den EU-Richtlinien – nur für
börsenkotierte sowie grosse, in der Rohstoffförderung tätige Unternehmen gelten
würden. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Regelungen sahen vor, dass Zahlungen,
die bei der Förderung von Rohstoffen an staatliche Stellen geleistet werden, jährlich

POSTULAT
DATE: 07.09.2015
DAVID ZUMBACH
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offengelegt werden müssen. 12

Ordre économique

Die Schattenwirtschaft sei für die Schweiz ein untergeordnetes Problem und
zusätzliche Massnahmen zu ihrer Bekämpfung drängten sich zur Zeit nicht auf. Dies
geht aus einem Bericht hervor, den der Bundesrat im Auftrag des Parlaments
ausarbeiten liess. Mit einem geschätzten Anteil von drei bis sechs Prozent des
Sozialprodukts ist die versteckte Wirtschaft in der Schweiz von wesentlich geringerer
Bedeutung als in andern Industriestaaten. Als wichtige Gründe dafür gibt der Bericht
die im internationalen Vergleich massvolle Belastung der Erwerbstätigkeit durch
Steuern und Abgaben an. Zudem Sorgten Steuer- und Einwanderungsgesetze sowie
Arbeitsinspektorate für eine wirksame Bekämpfung. Allerdings wird auch die Gefahr
erwähnt, dass die erhöhte Regelungsdichte, wie sie zum Beispiel mit dem Ausbau der
Altersvorsorge und mit der neuen Umweltschutzgesetzgebung eingetreten ist, vermehrt
zum Ausweichen auf Erwerbstätigkeiten führen könnte, die vor dem Staat verheimlicht
werden, um Vorschriften und administrative Auflagen zu umgehen. 13

RAPPORT
DATE: 31.12.1987
HANS HIRTER

A travers un postulat, Luc Recordon (verts, VD) charge le Conseil fédéral de faire la
lumière et d'envisager des mesures au sujet du commerce de l'or produit en violation
des droits humains. Alors que le postulat a été repris par Liliane Maury Pasquier (ps, GE)
et que le Conseil fédéral proposait d'accepter le postulat, la chambre des cantons l'a
adopté à l'unanimité. 14

POSTULAT
DATE: 01.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

En s’appuyant sur le Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme en Suisse, Ursula Schneider Schüttel (ps, FR)
a déposé un postulat qui demande au Conseil fédéral d’étudier les moyens existants
pour interdire le négoce ou la commercialisation, en Suisse, de matières premières
extraites en violation du droit international. Plus précisément, ce rapport pointait du
doigt les risques de blanchiment d’argent présent dans le secteur du négoce des
matières premières en Suisse. 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a mentionné les nombreux plan d’actions et
rapports existants. Il a notamment cité le Plan d’action concernant la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) 2015-2019, le Plan d’action national pour la mise en
œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, le Rapport de base sur les matières premières et le rapport sur le postulat
15.3877. Il estime donc que de nombreux travaux aboutiront fin 2018 et qu’il n’est donc
pas nécessaire de programmer un rapport supplémentaire. Le Conseil national a rejeté
le postulat par 139 voix contre 33 et 20 abstentions. 15

POSTULAT
DATE: 05.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

A la suite du rapport sur le commerce de l'or produit en violation des droits humains,
le Conseil fédéral a préconisé un renforcement de la transparence, une
responsabilisation des chaînes d'approvisionnement, un encouragement d'un dialogue
multipartite et un renforcement de la coopération au développement. Ces quatre
mesures doivent permettre de soutenir une production d'or responsable au niveau
international. Le document «Position et plan d’action du Conseil fédéral concernant la
responsabilité des entreprises à l’égard de la société et de l’environnement» concrétise
ces mesures. Le débat a fait écho à l'initiative populaire sur les multinationales
responsables. 
Le postulat a été classé. 16

RAPPORT
DATE: 14.11.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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13) BBl, 1987, II, S. 1217 ff.; TA, 10.6.87
14) BO CE, 2015, pp.1131 s.
15)  Rapport sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies ; BO CN, 2018,
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